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AMTSBLATT
für die Stadt Trebbin

mit den Ortsteilen Blankensee, Christinendorf, Glau, Großbeuthen/ 
Kleinbeuthen, Klein Schulzendorf, Kliestow, Löwendorf, Lüders-
dorf, Märkisch Wilmersdorf, Schönhagen, Stangenhagen, Thyrow,  
Wiesenhagen

Trebbin, 14. April 2021 | Nr. 4/2021 | 19. Jahrgang 	 Herausgeber: Stadt Trebbin | Der Bürgermeister

Abstimmungsergebnis der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung 
Beschluss Nr. Gegenstand Abstimmungsergebnis
vom 09.12.2020 Ja Nein Enthaltung

0052/20 Beschluss über die Weiterführung des Vertrages mit dem freien Träger „Die Kinderwelt gGmbH“ 
in 14482 Potsdam"

16 0 0

0055/20 Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 „Gewerbe-
gebiet am Bohldamm“ der Stadt Trebbin

16 0 0

0056/20 Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des B-Planes Nr. 1 „Gewerbegebiet am Bohldamm“ der 
Stadt Trebbin

16 0 0

0057/20 Beschluss über den Entwurf und die öffentliche Auslegung der 1. vereinfachten Änderung des 
B-Planes Nr. 1 „Gewerbegebiet am Bohldamm“ der Stadt Trebbin

16 0 0

0058/20 Grundstück Gemarkung Trebbin, Flur 2, Teilfläche des Flurstücks 695 – Ankauf 15 1 0
0059/20 Beschluss der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in 

der Stadt Trebbin für das Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre (Hebesatzsatzung)
15 1 0

0060/20 Beschluss über den Jahresabschluss 2014 16 0 0
0061/20 Beschluss über die Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten für das Haushaltsjahr 2014 9 4 2
0063/20 Beschluss über die Errichtung einer Tempo 30-Zone in der Straße „Im Strumpf“ des Ortsteils 

Christinendorf der Stadt Trebbin
16 0 0

0065/20 Beschluss über die Errichtung einer Tempo 30-Zone in der Straße „Alte Dorfstraße“ des Ortsteils 
Stangenhagen der Stadt Trebbin

16 0 0

0069/20 Beschluss zu den Dienstreisen für den Bürgermeister der Stadt Trebbin für das Jahr 2021 15 0 1
0070/20 Beschluss der Satzung zur 4. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Trebbin 16 0 0
0073/20 Beschluss zu über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen in der Durchführung des Haushalts 16 0 0
vom 10.03.2021
0075/20 Beschluss über die Gültigkeit der Kommunalwahl/Ortsbeiräte 2020 16 0 0
0002/21 Beschluss  6. Änderung der Geschäftsordnung der Stadt Trebbin 16 0 0
0005/21 Beschluss über den Jahresabschluss 2015 16 0 0
0006/21 Beschluss über die Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten für das Haushaltsjahr 2015 13 0 2
0007/21 Handlungsrahmen zum Klimaschutz 15 0 1
0019/21 Antrag der CDU-Fraktion zur Bereitstellung von fin. Mitteln in den Haushaltsplänen für einen Zeit-

raum von 10 Jahren für die Durchführung von Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt, Extremismus 
und Fremdenfeindlichkeit

15 0 1

— Amtliche Bekanntmachung des Bürgermeisters —
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Öffentliche Bekanntmachung über das Widerspruchsrecht zur Speicherung  
von Daten für die Mitglieder der Wahlvorstände in der Stadt Trebbin 

Gemäß § 9 Absatz 4 Bundeswahlgesetz (BWG) i. V. m. § 92 Absatz 6 Bran-
denburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) ist die Wahlbehörde be-
fugt, eine Datei von wahlberechtigten Personen – auch für künftige Wahlen 
– anzulegen, die zur Tätigkeit in den Wahlvorständen verpflichtet und geeig-
net sind, sofern der Betroffene der Verarbeitung nicht widersprochen hat.
Zu diesem Zweck dürfen folgende Merkmale gespeichert werden:
1. 	 Vor- und Familiennamen,
2. 	 Wohnort und Anschrift,
3. 	 Telefonnummern und E-Mail-Adressen,
4. 	 Tag der Geburt sowie
5. 	 bisherige Mitwirkung in Wahlvorständen sowie die jeweils ausgeübte 

Funktion (Wahlvorsteher, Stellvertreter des Wahlvorstehers, Schriftfüh-
rer, Stellvertreter des Schriftführers, Beisitzer).

Auf das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 

freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (Amtsblatt der Europäischen Union L 119/44 vom 
4. Mai 2016, S. 1; L314 vom 22. November 2016 S. 72) weise ich hiermit 
ausdrücklich hin.
Der Widerspruch ist schriftlich bei der Stadt Trebbin, Einwohnermeldewe-
sen, Markt 1–3, 14959 Trebbin, oder per E-Mail an wahlen@stadt-trebbin.
de zu erklären. Eine Erklärung zur Niederschrift ist während der Sprechzeiten 
(nach Terminreservierung, Telefon 033731 842-0 bzw. Internet) möglich.

Trebbin, 09.04.2021

Thomas Berger
Bürgermeister

— Bekanntmachungen anderer Institutionen —

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Thyrow  
am Freitag, den 07.05.2021 um 18.00 Uhr im Gemeindezentrum Thyrow

Eingeladen sind alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemeinschaft-
lichen Jagdbezirk der Jagdgenossenschaft Thyrow gehören, auf denen die 
Jagd ausgeübt werden darf.

Tagesordnung
1) 	 Begrüßung und Feststellung der frist‐ und ordnungsgemäßen Einladung 

und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2) 	 Bekanntgabe der Tagesordnung
3) 	 Rechenschaftsbericht des Jagdvorstandes
4) 	 Kassenbericht
5) 	 Bericht der Kassenprüfungskommission
6) 	 Entlastung des gesamten Vorstandes
7) 	 Entwurf des Haushaltsplanes für das Jagdjahr 2021/2022
8) 	 Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2021/2022
9) 	 Bericht der Pächtergemeinschaft

10) 	Neufassung/Änderung der Satzung
11) 	Neufassung/Änderung des Jagdpachtvertrages
12) 	Anfragen u. weitere Anträge, oder Anregungen
13) 	Schlusswort des Jagdvorstehers
Wir bitten um Beachtung der Hygienemaßnahme in den Räumlichkeiten des 
Gemeindezentrums.

Anmerkung:
Die Versammlung ist nicht öffentlich.
Die Dokumente zu Pkt. 10 u. 11 liegen ab dem 23.04.21 beim Vorstands-
vorsitzenden (14974 Ludwigsfelde, Schulstr. 13 – Tel.: 03378‐8624314) aus.
Änderungen aufgrund aktueller Corona-Regeln vorbehalten!

Der Jagdvorstand

Öffentliche Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Beuthen  
zum Abschluss des Jagdjahres 2020/21 und zum Jagdjahr 2021/22

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Beuthen hat auf Grund der Pande-
miesituation unter Anwendung des § 12 (4) der Satzung der Jagdgenossen-
schaft Beuthen und in Abstimmung mit der Unteren Jagdbehörde folgende 
Notbeschlüsse gefasst:
1. 	 Zum Abschluss des Jagdjahres 2020/21 und zum neuen Jagdjahr 

2021/22 wird vorerst keine Mitgliederversammlung einberufen. Die 
erforderlichen Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden bei der 
nächsten planmäßigen Versammlung nachgeholt. Diese wird terminlich 
in Abhängigkeit von der äußeren Situation angesetzt.

2. 	 Der an die Mitglieder auszuzahlende Reinertrag aus der Verpachtung 
der Jagd (Auskehrbetrag) für das abgelaufene Jagdjahr 2020/21 wurde 
auf der Grundlage der vorliegenden Abrechnung des Haushaltsplanes 
ermittelt und steht zur Auszahlung bereit.

3. 	 Der Haushaltsplan für das neue Jagdjahr 2021/22 wird bis zur Bestä-
tigung durch die Mitgliederversammlung als vorläufig geltender Haus-
haltsplan festgesetzt. Ausgaben werden wie im Haushaltsplan 2020/21 
festgelegt.

4. 	 Der abgerechnete Haushaltsplan 2020/21 sowie der vorläufig geltende 
Haushaltsplan 2021/22 können am Sitz der Genossenschaft eingesehen 
werden.

5. 	 Der festgelegte Verfahrensweg wird im Amtsblatt der Stadt Trebbin, Ap-
ril, als „Öffentliche Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Beuthen“ 
bekannt gegeben.

Der Vorstand weist ausdrücklich darauf hin, dass die im Verteilungsplan 
festgelegten Auskehransprüche laut Satzung § 15 (5) als Holschuld der Mit-
glieder vereinbart sind.

Die Auszahlung an die Anspruchsberechtigten erfolgt bargeldlos durch Über-
weisung, wenn der Anspruchsberechtigte dem Kassenführer seine
aktuelle Bankverbindung mitgeteilt oder bestätigt hat.

Kontaktdaten: Jagdgenossenschaft Beuthen, Am Anger 7, 14959 Trebbin,
Tel. 033731 80083, E- Mail: jagd-beuthen@online.de.
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Bezugsmöglichkeiten und -bedingungen: Das nächste Amtsblatt für die Stadt Trebbin erscheint am: 19. Mai 2021.

Das Amtsblatt wird kostenlos an alle Haushalte im Stadtgebiet sowie in den Ortsteilen Blankensee, Christinendorf, Glau,  Großbeuthen/Kleinbeuthen, Klein Schulzendorf, Kliestow, 
Löwendorf, Lüdersdorf, Märkisch Wilmersdorf, Schönhagen, Stangenhagen,  Thyrow, Wiesenhagen verteilt und ist in der Stadtverwaltung, Markt 1–3, 14959 Trebbin während der 

Sprechzeiten erhältlich. Einzelexemplare sind außerhalb des Verbreitungsgebietes gegen Erstattung der Versandkosten über die Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH zu beziehen.

Titelfoto: Blankensee. Foto: Frank Dietrich

Vorsorglich wird auch auf die Verjährung der bisher noch nicht abgerufenen 
Auskehransprüche zum Ende des Kalenderjahres 2021 hingewiesen.
Mitglieder, bei denen sich ab dem Jagdjahr 2018/19 Flächenveränderungen 
ergeben haben, werden aufgefordert, diese durch geeignete Belege nach-
zuweisen.

Großbeuthen, im März 2021

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Beuthen

— Bekanntmachungen anderer Institutionen —

— Ende des Amtsblattes für die Stadt Trebbin —
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Neue Geschäftsführung bei der TREWO
Die Geschäftsführung der 
TREWO Städtische Wohnungs-
bau- und Verwaltungsgesell-
schaft mbH hat zum 01.01.2021 
einen neuen, alleinigen Ge-
schäftsführer. Nach fast 30-jäh-
riger erfolgreicher Geschäfts-
führertätigkeit verabschiedete 
sich Manfred Renner altersbe-
dingt in den wohlverdienten 
Ruhestand. Nach einer kurzen 
Einarbeitungszeit ist Holger 

Lohrbach seit 01.01.2021 
alleiniger Geschäftsführer der 
TREWO. Wir bedanken uns bei 
Herrn Renner für seine erfolg-
reiche Tätigkeit und wünschen 
Herrn Lohrbach für die künfti-
gen Aufgaben viel Erfolg. Die 
TREWO ist jetzt auch im Inter-
net mit der Seite www.
trewo-trebbin.de präsent. 

Thomas Berger, Bürgermeister

Das Ordnungsamt informiert: 
Hinweise zum Verbrennen im Freien
Ein Holzfeuer in der Größe von 
1m x 1m kann abgebrannt 
werden, unter Einhaltung der 
10 goldenen Regeln:
•	Die Obergrenze für Höhe und 

Durchmesser des Brennstoff-
haufens beträgt einen Meter

•	Nur trockenes und naturbelas-
senes Holz verwenden

•	Bei anhaltender Trockenheit 
oder starkem Wind kein 
Holzfeuer entzünden

•	Abfälle gehören niemals ins 
Holzfeuer

•	Holzfeuer mit Holzspänen 
oder Kohlen- bzw. Grillanzün-
der entfachen

•	Löschmittel immer bereithal-
ten (zum Beispiel Wasser, 
Sand, Feuerlöscher)

•	„Brandbeschleuniger“ wie 
Benzin, Verdünnung, Spiritus 
niemals verwenden, Explosi-
onsgefahr!

•	Die Feuerstelle stets im 
ausreichenden Abstand zu 
Gebäuden und brandgefähr-
deten Materialien anlegen

•	Bei starker Rauchentwicklung 
oder Funkenflug Feuer 
unverzüglich löschen

•	Feuer immer bis zum Erlö-
schen der Glut beaufsichtigen

(„Lagerfeuer-Erlass“ des Ministe-
riums für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Verbraucherschutz)

Rauchbelästigungen sind in 
jedem Fall zu vermeiden. Bei 
der Planung eines Feuers im 
eigenen Garten empfiehlt es 

sich, vorher mit dem Nachbarn 
ein Gespräch zu führen. 

Im Wald sind Feuer verboten.
Der Abstand eines Feuers zum 
Wald muss mindestens 50 Me-
ter, bei selbstgenutzten Grund-
stücken in Waldnähe mindes-
tens 30 Meter betragen. Ab 
Waldbrandwarnstufe 4 ist auch 
auf diesen Grundstücken das 
Verbrennen verboten.
Das Beseitigen von Abfällen 
(Verbrennen pflanzlicher 
Abfälle aus Haushaltungen und 
Gärten, sowie Möbel, Fenster-
rahmen, Reifen etc.) ist im Land 
Brandenburg ausnahmslos 
verboten.
Pflanzliche Abfälle aus Haus-
haltungen und Gärten sind dem 
öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger zu überlassen, 
wenn keine Eigenkompostie-
rung erfolgen kann. 
Abfälle richtig entsorgen:

Gartenabfälle 
wie z. B. Laub, Baum-, Strauch- 
und Rasenschnitt**
Entsorgung: Komposthaufen, 
Biotonne, Laubsack, Annahme-
stelle* für Bioabfälle wie 
Kompostanlage oder Wertstoff-
hof

Holzabfälle
wie z. B. Fenster- und Türrah-
men, Zaunlatten und -pfähle, 
Möbelteile
Entsorgung: Sperrmüllsamm-

lungen*, Wertstoffhof, Con- 
tainerdienst*

Papier, Karton
wie z. B. Zeitungen, Zeitschrif-
ten, Papiertüten, Kartonagen
Entsorgung: Blaue Tonne, 
Papiercontainer

Leichtverpackungen
wie z. B. Kunststoffbehältnisse 
aller Art, Folien
Entsorgung: Gelbe Tonne, 
Gelber Sack

Baumaterialien
wie z. B. Bauholz, Teerpappe
Entsorgung: Wertstoffhof*, 
Schadstoffsammlung*, Con- 
tainerdienst*

Altreifen
wie z. B. Auto- und Fahrradrei-
fen, sonstige Gummiabfälle
Entsorgung: Reifenhandel, 
Wertstoffhof*, Containerdienst*

Textilien, Schuhe
wie z. B. Altkleider, Altschuhe
Entsorgung: Altkleidersamm-
lung, Wertstoffhof*, Container-
dienst*

* Die Annahmestellen für 
pflanzliche Abfälle, Sperrmüll- 
und Schadstoffsammlungen, 
Containerdienste, Fahrten des 
Schadstoffmobils können Sie 
bei dem für Sie zuständigen 
öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger (Landkreis, kreis-

freie Stadt, Abfallzweckver-
band) erfragen. In der Regel 
wird von diesem jährlich an 
jeden Haushalt ein Abfallkalen-
der übersandt, der diese Infor-
mationen enthält.** Bei Befall 
der Pflanzen mit Quarantäne-
schadorganismen entsprechend 
Pflanzenschutzgesetz gibt die 
zuständige Pflanzenschutzbe-
hörde (Landesamt für Verbrau-
cherschutz, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung) Auskunft über 
die geeignete Form der Vernich-
tung.

Rechtsgrundlagen:
•	Landesimmissionsschutzge-

setz (LImschG)
•	Abfallkompost- und Verbren-

nungsverordnung (Abf-
KompVbrV)

•	Waldgesetz des Landes 
Brandenburg (LWaldG)

•	Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG)

•	Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG)

Verstöße gegen diese Bestim-
mungen stellen eine Ordnungs-
widrigkeit dar und werden mit 
einer Geldbuße geahndet.

Für eventuelle Rückfragen steht 
Ihnen die Stadt Trebbin – Das 
Ordnungsamt – zur Verfügung.

Ihr Ordnungsamt
der Stadt Trebbin

Meisterbetrieb
für Haustechnik

Firma Stollin – ein starkes Team!
14959 Trebbin    Zossener Straße 3

Tel. 03 37 31 / 1 52 79 und 8 05 72 · Fax 03 37 31 / 1 58 09
E-Mail: stollin-haustechnik@t-online.de

Internet: www.stollin-haustechnik.de
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Aufstallpflicht für Geflügel
Zum Schutz der Hausgeflügel-
bestände ordnete der Landkreis 
Teltow-Fläming seit dem  
12. Dezember 2020 in Risikoge-
bieten die Aufstallung von 
Geflügel an.

Das war erforderlich, weil bei 
Wildvögeln in verschiedenen 
Gebieten Deutschlands sowie 
in mehreren geflügelhaltenden 
Betrieben Fälle von Geflügel-
pest festgestellt worden sind.

Zu den Risikogebieten in der 
Stadt Trebbin gehören:  
•	Stadt Trebbin, 
•	Kliestow,
•	Blankensee, 
•	Schönhagen, 
•	Stangenhagen, 
•	Löwendorf

Geflügelhalter der Stadt Trebbin 
sowie aus den Ortsteilen 
Kliestow, Blankensee, Schönha-
gen, Stangenhagen und Löwen-
dorf sind verpflichtet, ihre Tiere 
aufzustallen. Das bedeutet, dass 
Geflügel ab 12. Dezember 2020 
nur noch in geschlossenen 
Ställen gehalten werden darf. 
Alternativ müssen eine nach 
oben dichte Überdachung und 
wildvogelsichere Seitenbegren-
zungen vorhanden sein.
Von der Aufstallungspflicht ist 
grundsätzlich alles Geflügel 
betroffen, so zum Beispiel 
Hühner, Enten, Gänse, Rebhüh-
ner, Fasane, Wachteln oder Lauf-

vögel. Ausgenommen sind 
Tauben.
Im Einzelfall sind unter be-
stimmten Auflagen Ausnah-
men möglich. Diese müssen 
beim Veterinäramt des Land-
kreises Teltow-Fläming: Sachge-
biet Veterinärwesen, Telefon 
03371 608 2200, E-Mail:veteri-
naeramt@teltow-flaeming.de 
beantragt werden.

Was kann man als Geflügelhal-
ter*in zusätzlich tun, um die 
eigenen Tiere vor der Geflügel-
pest zu schützen? 
•	Verfüttern von Speise- und 

Küchenabfällen oder Eierscha-
len von gekauften Eiern 
unterlassen

•	Futter, Einstreu und sonstige 
Gegenstände, mit denen 
Geflügel in Berührung kom-
men, für Wildvögel unzugäng-
lich aufbewahren

•	Stall vor unbefugtem Zutritt 
sichern

•	nur Personen in den Bestand 
lassen, die ihn unbedingt 
aufsuchen müssen

•	Straßen- und Stallkleidung 
strikt trennen

•	Stall nicht mit Schuhen 
betreten, die draußen getra-
gen

•	Besuche bei anderen Geflügel-
beständen vermeiden

•	Schadnager regelmäßig 
bekämpfen

•	Eierkarton nur einmalig 
verwenden

Wenn dem Akku die Puste ausgeht ...
…dann besteht ab sofort die 
Möglichkeit, elektrische Unter-
stützung zu tanken.
Nach monatelangem Ringen 
um die Fertigstellung der 
Ladestelen im Stadtgebiet und 
den Ortsteilen ist es nun 
endlich wahr. Die sechs Lade-
stelen sind am Netz und 
können zum Betanken von 
elektrisch unterstützten Rädern 
genutzt werden. Dazu können 
jeweils bis zu zwei Räder 
gleichzeitig pro Ladesäule 
aufgeladen werden. Durch das 
Bundesministerium für Um-
welt wurden die Ladestelen 
maßgeblich im Rahmen der 
Nationalen Klimaschutzinitiati-

ve gefördert. Wenn der Akku in 
Thyrow (am Parkplatz Gemein-
dezentrum), Blankensee (auf 
dem Museumshof und in der 
Dorfstraße), Glau Friedensstadt 
(am Biergarten), am Naturpark-
zentrum oder Trebbin (an den 
Clauertstuben) streikt und der 
nächste Anstieg noch vor einem 
liegt, dann kann zukünftig rund 
um die Uhr ein kurzer Stopp 
zum Aufladen des Akkus 
genutzt werden. Voraussetzung 
ist, dass der Radler sein Ladege-
rät bei sich führt. Dann Stecker 
rein und los. 

Allen Projekt-Unterstützern 
sagen wir herzlichen Dank!

KALLISKE
KAROSSERIE- UND FAHRZEUGBAU GbR

MEISTERBETRIEB
Vertrauenswerkstatt von über 70 namhaften Versicherungen

> Unfallinstandsetzung
> Autolackiererei
> Kfz-Mechanik / Inspektion

Glauer Chaussee 12 • 14959 Trebbin / OT Glau
Tel.: 033731 – 8 00 64 • Fax: 033731 – 1 32 44
www.autoreparatur-kalliske.de
www.facebook.com/k.custom.paint
www.facebook.com/autowerkstatt.kalliske

> Achsvermessung
> Reifenservice
> Klimaanlagenservice

> Werkstattersatzwagen
> DEKRA-HU Stützpunkt
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Die Stadt Trebbin bietet Hilfe an,  
wenn Sie einen Impftermin benötigen
Sehr geehrte Seniorinnen und 
Senioren der Stadt Trebbin mit 
ihren Ortsteilen,
Sie sind über 80 Jahre und ha-
ben vielleicht bereits einen 
Brief vom Land Brandenburg 
mit einem Impfangebot 
erhalten? Wenn nicht, wird er 
Ihnen sicherlich demnächst 
zugehen.
Sie sind über 70 Jahre alt bzw. 
ein Mensch mit Vorerkrankun-
gen und gehören zur Prioritäts-
gruppe 2?
 
Dann wäre es wünschenswert, 
wenn Sie sich einen Impftermin 
vereinbaren und sich impfen 
lassen würden.
In der Stadt Trebbin gibt es 
leider kein Impfzentrum, aber 
das nächste Impfzentrum 
befindet sich in der Stadt 
Luckenwalde, um sich hier 
durch zwei Impfungen schüt-
zen zu lassen. Nutzen Sie bitte 
dieses Angebot, denn es lohnt 
sich bestimmt. Danach können 
Sie ohne Gefahr, wieder mehr 
und mehr am öffentlichen 
Leben teilnehmen und sich mit 
Ihren Verwandten, Freunden 
und Bekannten treffen.
In dem Schreiben des Landes 
Brandenburg an Sie, ist eine 
Telefonnummer angegeben, die 
Sie anrufen müssen, um den 
notwendigen Impftermin zu 
vereinbaren.
Sollten Sie dabei auf Schwierig-
keiten stoßen, ist das Bürger-
büro der Stadt Trebbin gern 
bereit, Sie dabei zu unterstüt-
zen.

Das gilt auch für die Menschen, 
die bisher aus irgendwelchen 
Gründen keinen Brief vom Land 
Brandenburg bekommen 
haben.
 
Im Rathaus der Stadt Trebbin, 
ist Herr Christoph Stadler ab 
Dienstag, den 06. April Ihr 
Ansprechpartner.
Er ist montags und donnerstags 
von 9.00 bis 12.00 und 13.00 bis 
15.30 Uhr, dienstags von 09.00 
bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 
Uhr sowie freitags von 09.00 bis 
12.00 Uhr unter der Telefon-
nummer 033731/84239 zu 
erreichen.
Sollte er Ihren Anruf nicht 
entgegennehmen können, dann 
erhalten Sie seinen Rückruf.
 
Zur Organisation eines Impfter-
mins durch Herrn Stadler für 
Sie nennen Sie ihm bitte Ihren
Namen, Ihre Adresse und Ihr 
Geburtsdatum. In dem Brief des 
Landes Brandenburg, den Sie 
erhalten haben, ist auch ein 
Zahlencode angegeben. Auch 
diesen Zahlencode teilen Sie 
bitte Herrn Stadler mit.
Allerdings können nur nach 
tagaktuellen Angeboten im 
Impfzentrum, die jeweiligen 
Impftermine vereinbart 
werden. Bitte haben Sie dafür 
Verständnis.
Gehören Sie zu den bereits 
geimpften Trebbinerinnen und 
Trebbinern müssen Sie sich 
nicht mehr melden.
 
Passen Sie auf sich auf und 

bleiben Sie gesund!

Prioritätsgruppe 1

Hierzu zählen:
•	alle, die 80 Jahre oder älter 

sind
•	Bewohner und Personal von 

Alten- und Pflegeheimen
•	Beschäftigte in medizinischen 

Einrichtungen mit hohem 
Corona-Ansteckungsrisiko 

•	etwa Intensivstationen, 
Corona-Stationen, Rettungs-
dienste

•	Beschäftigte in medizinischen 
Einrichtungen, die stark 
gefährdete Personen betreuen 

•	etwa Krebskranke, Transplan-
tierte, alte Menschen, Neuge-
borene

Prioritätsgruppe 2

Hierzu zählen:
•	Alle, die 70 Jahre oder älter 

sind
•	Personen mit Vorerkrankun-

gen wie Trisomie 21, Demenz 
oder geistige Behinderung, 
schwere psychiatrische 
Erkrankungen

•	Krebskranke oder Krebspati-
enten, deren Erkrankung 
weniger als fünf Jahre zurück 
liegt, 

•	COPD- oder Mukoviszido-
se-Betroffene

•	Menschen mit stark ausge-
prägter Diabetes, chronischen 
Lebererkrankungen, chroni-
schen Nierenerkrankungen

•	Menschen nach Organtrans-
plantation

•	stark Übergewichtige mit 
einem BMI von über 40

Außerdem gehören zur 
Prioritätsgruppe 2 folgende 
Personengruppen, die jetzt 
auch impfberechtigt sind:
•	Bis zu zwei Angehörige, die zu 

Hause einen über 70-Jährigen 
oder einen schwer kranken 
Menschen pflegen. 

•	Schwangere
•	Pflegekräfte, die Menschen 

mit geistiger oder psychischer 
Behinderung betreuen

•	das Personal von Hausarzt-, 
HNO- und Zahnarzt-Praxen 
sowie von ärztlichen Not-
diensten, Blutspendediensten, 
Infektionsstationen oder 
Notfall-Transporten

Ebenfalls in der Prioritäts-
gruppe 2 und damit jetzt 
impfberechtigt sind:
•	Polizei- und Ordnungskräfte, 

die im Dienst einem hohen 
Infektionsrisiko ausgesetzt 
sind

•	das Personal von Kitas, 
Grundschulen, Sonderschulen, 
Förderschulen sowie Tages-
mütter

•	Personen im öffentlichen 
Gesundheitsdienst, etwa in 
Kliniken, Bewohner und 
Personal von Flüchtlings- und 
Obdachlosenheimen

Änderungen vorbehalten

Ina Schulze
Impfkoordinatorin 

der Stadt Trebbin

Handelsvertretung Sonnenschein Trebbin

STROM & GAS
zum kleinen Preis

Falko Kietzer-Sonnenschein
Betriebswirt (staatl. gepr.)

IHR KOSTENLOSER RUNDUMSERVICE
Tel.: Festnetz:  033731-70402      E-Mail: K.Sonnenschein@gmx.net
 mobil: 0177-2451733

... endlich 

mal 

Strom- und 

Gaspreise 

vergleichen!!!

Rechtsanwaltskanzlei  Freitag & Voigt

www.familienanwaeltinnen.de

Berliner Str. 198 | 14547 Beelitz | � 033204 63427 | E-Mail: mail@familienanwaelti nnen.de

Ihre Kanzlei für Familienrecht und Erbrecht

Freia Freitag
Fachanwältin 

für Familienrecht  

Focus-Anwaltsliste 
Familienrecht 

2018, 2019, 2020

Alexandra Voigt
Diplomjuristin
Rechtsanwältin

Foto: Studioline GmbH
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Wahlhelferaufruf
Am Sonntag, dem 26. Septem-
ber 2021 finden in Trebbin die 
Bundestags- und die Landrats-
wahl statt. Sollte für die Land-
ratswahl eine Stichwahl 
notwendig werden, findet diese 
am Sonntag, dem 10. Oktober 
2021 statt.
Für die Wahldurchführung 
werden in den Wahlvorständen 
Helfer benötigt. Deshalb rufe 
ich bereits jetzt dazu auf, sich 
als freiwillige Wahlhelferin und 
Wahlhelfer zu melden. Für jedes 
der 19 Wahllokale der Stadt 
wird ein Wahlvorstand gebildet. 
Weiterhin werden drei Brief-
wahlvorstände zu bilden sein. 
Die Wahlvorstände setzen sich 
aus dem Wahlvorsteher, seinem 
Stellvertreter und mindestens 
vier Beisitzern zusammen.
Wer als Wahlhelfer in den 
letzten Jahren in Trebbin 
eingesetzt war und seiner 
Datenspeicherung nicht 
widersprochen hat, wird 
ohnehin kontaktiert und 
braucht sich nicht über diese 
Möglichkeit anzumelden.
Sie erfüllen verschiedene 
Aufgaben:
•	Wahlhelfer müssen wahlbe-

rechtigt sein
•	sie sichern den ordnungsge-

mäßen Ablauf der Wahl im 
Wahllokal, 

•	sie prüfen die Wahlberechti-
gung mit Hilfe des Wählerver-
zeichnisses, 

•	sie geben die Wahlurne für 
den Einwurf der Stimmzettel 
frei , 

•	sie vermerken die Wahlteil-
nahme im Wählerverzeichnis,

•	sie ermitteln das Briefwahler-
gebnis der Bundestagswahl 
(nur Briefwahlvorstände)

•	sie ermitteln das vorläufige 
Wahlergebnis im Wahllokal.

Natürlich steht Informations-
material zur Verfügung, Schu-
lungen werden angeboten und 
meine Mitarbeiter stehen 
hilfsbereit zur Seite. Unsere oft 
langjährig erfahrenen Wahlvor-
stände werden Sie am Wahltag 
ebenfalls unterstützen.
Das Ehrenamt wird mit einem 
Erfrischungsgeld anerkannt. 
Der Wahlvorsteher erhält 35 €, 
jeder Beisitzer erhält 25 €. Die 
Stadt erhöht das gesetzlich 
geregelte Erfrischungsgeld für 
jedes Mitglied eines Wahlvor-
standes um jeweils 50 €.
Anmeldung bitte über wah-
len@stadt-trebbin.de, online 
oder Tel. 033 731 842-15. 
Im Online-Formular ist die 
Datenschutzerklärung einzuse-
hen. Diese erhalten Sie auch bei 
meinen Mitarbeitern.
Leisten Sie in Ihrem Heimatort 
bitte einen wichtigen Beitrag 
zur Bewahrung unserer Demo-
kratie.

Thomas Berger
Bürgermeister

Heimatverein Trebbin  
informiert und gratuliert
Wir gratulieren im Monat April  
unserem Mitglied Waltraud 
Prosch recht herzlich zum 
Geburtstag. Wir wünschen Ihr 
Gesundheit und alles Gute für 
die weiteren Lebensjahre.

Die Heimatstube am Denkmal-
platz bleibt im Monat April 
2021 geschlossen.

Sie können sich weiterhin 
telefonisch unter  033731 32185 
oder 0174 2145587  
oder per E-Mail – Heinrich.
Burkhard@outlook.de informie-
ren.

Trebbiner Heimatverein e. V.
Vorstand

Leckeres Brot und
feine Backwaren

seit 1927

Landbrotbäckerei Rainer Dennler
Filiale Trebbin | Am Denkmalplatz 2 | Tel.: 14533
14959 Klein Schulzendorf | Trebbiner Str. 27 | Tel: 15478

•  Maurerarbeiten
•  Pfl asterarbeiten
•  Gartengestaltung
•  Zaunbau
•  Platz- und
   Wegegestaltung

BAU

Meisterbetrieb

Maurer- und Betonarbeiten

Garten- und Landschaftsbau

Inh. Maurermeister Th. Müller
Tel. 03 37 31 - 700 496
Fax 03 37 31 - 700 491
Funk 01 62 - 106 77 60

Baruther Straße 38
14959 Trebbin

Andrea Mrosko
Dipl. Betriebswirt
Weidenweg 6
14959 Trebbin/ Blankensee
Fon + Fax: 0 33 731 / 12 34 3
Funk: 0173/ 730 87 65
Email: info@mrosko-immobilien.de
Web: www.mrosko-immobilien.de

Verkauf

Verwaltung

Beratung 

kostenfreie 
Immobilieneinwertung

& Partner

Ihr Makler vor Ort 
seit 1991

Paul Hänchen
Inh. Andreas Öhler

EISEN-HÄNCHEN+ Schloss- und Schließtechnik, Schlüssel
+ Zylinderschlösser, Schlüsseldienst
+ Sperrschließungen, Schließanlagen

Berliner Straße 30 · 14959 Trebbin
� 03 37 31-1 55 06 | Fax: 03 37 31-3 01 53

Paul.Haenchen@t-online.de

Beratung • Verkauf • Montage

Dipl.-Betriebswirt (FH)

RALF BÜRGER
Steuerberater

– Steuerfachwirt/in
– Bilanzbuchhalter/in
– Steuerfachangestellte/r

Steuerbüro in Ludwigsfelde sucht 
zur Verstärkung des Teams

Bewerbungs-
unterlagen bitte an: 
info@stb-buerger.de

Suche Mehrfamilienhaus von Privat 
ab 500 m² Wohnfl äche – Tel. 0331-28129844
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Blinde Passagiere in Nadelstreifen –  
Das Objekt des Monats April im Bauernmuseum Blankensee
Kein Gemüse, eher Nachtschat-
tengewächs und des Deutschen 
beliebteste Hackfrucht: Was 
wären wir ohne die unterirdi-
sche Knolle, die noch im  
17. Jahrhundert den fröhlichen 
Namen „Tartuffel“ trug? Die 
Kartoffel ist Weltenbummlerin 
mit Hang zur endgültigen 
Sesshaftigkeit in Deutschland 
ab Beginn des 18. Jahrhunderts; 
in Preußen ist der Anbau im 
großen Stil ab 1738 nachzuwei-
sen. Seit dieser Zeit durchläuft 
die Ackerfrucht den Kreislauf 
aus Setzen, Wachsen und 
Ernten. Zeigt sich irgendwann 
das Laub, kann es der Knolle an 
den Kragen gehen, haben es auf 
die Blätter doch zahlreiche 
Schädlinge abgesehen. Neben 
Bakterien, Pilzen und Viren, 
wollen sich auch eine Vielzahl 
von Fraßschädlingen an der 
Pflanze laben. So auch der 
Kartoffelkäfer, der im Ursprung 
„Colorado beetle“ hieß, da er aus 
dem amerikanischen Bundes-
staat Colorado Ende des  
19. Jahrhunderts auf Schiffen 
nach Europa unbemerkt 
verschleppt wurde. Hier wurde 
er zum Feinschmecker, entdeck-
te bald die Kartoffelpflanzen 
und wählte sie zu seinem 
Leibgericht. Diesen Kultur-
schädling Nr. 1 möchte aber 
wiederum bis heute niemand 
fressen, er hat keine natürlichen 
Fressfeinde und genießt die 
Narrenfreiheit eines Gourmets, 
würde man ihm inzwischen 
nicht mit allerlei ausgeklügel-
ten Pflanzenschutzmitteln zu 
Leibe rücken. Lassen wir die 
desaströsen Absichten des 
Käfers außer Acht, ist er wirk-
lich hübsch anzusehen in seiner 
schwarz-gelben Aufmachung. 
Er nennt sich auch Zehnstrei-
fen-Läufer und kann sich unter 
günstigen Bedingungen auf 
dem Acker 2 x im Jahr vermeh-
ren. Seine Unbeliebtheit bei den 
Menschen liegt in seiner 
Gefräßigkeit begründet, kann er 
doch ganze Kartoffeläcker 
kahlfressen. Was wird aus der 
Knolle ohne ihr Laub? Nichts, 
denn die Assimilation der 
Pflanze ist gestört, Nährstoffe 
können nicht eingelagert und 

die beliebten Knollen nicht 
ausgebildet werden. Die Arbeit 
des Bauern im April war 
umsonst und er verzeichnet 
eine Missernte. Wir denken an 

das 19. Jahrhundert zurück, als 
die Bevölkerungszahlen in Stadt 
und Land explodierten. Hun-
gersnöte waren ohne Kartoffel 
vorprogrammiert. Ein Käfer mit 
Geschichte, liebe Leserinnen 
und Leser, denn zu Beginn des 
20. Jahrhunderts betritt er in 
seinem gepflegtem Äußeren 
sogar die politische Bühne. Als 
„Franzosenkäfer“ im ersten 
Weltkrieg von den Deutschen 
gefürchtet, beschuldigten sich 
im zweiten Weltkrieg Deutsche 
und Allierte gegenseitig, die 
Käfer über jeweils feindlichem 
Gebiet abzuwerfen. Dies ist 
nicht belegt, jedoch züchtete die 
deutsche Wehrmacht tatsäch-
lich im Jahr 1943 Kartoffelkäfer, 
um in der Pfalz zu überprüfen, 
ob diese 14000 Stück den Fall 
aus 8000 Metern Höhe unbe-
schadet überstehen würden. Sie 
hätten tatsächlich als biologi-
sche Waffe dienen können, 
wurden aber zu keinem Zeit-
punkt eingesetzt. Ab 1941 
verteilten die Nazis die „Kartof-

felkäfer-Fibel“, in welcher 
anschaulich die Bedrohung 
durch den Kartoffelkäfer 
thematisiert wurde. Ideologisch 
gesehen, war das Gedankengut 

zum Abwurf von Käfern und 
der daraus resultierenden 
Schwächung der Lebensmittel-
versorgung auch nach Kriegs-
ende in der DDR bestens 
geeignet, die Angst vor den 
Amerikanern im Kalten Krieg 
zu schüren. Ab 1950 wurde der 
vermeintlich eigens gezüchtete 
Kartoffelkäfer zum „Amikäfer“, 
die Legende vom amerikani-
schen „Karl Kahlfraß und 
seinem Lieschen“ setzte sich in 
den Köpfen fest und der Käfer 
wurde gezielt für Propaganda-
zwecke eingesetzt. Selbst 
Bertolt Brecht dichtete gegen 
den „imperialistischen“ Kartof-
felkäfer, als im gleichen Jahr 
fast 20 Prozent der Anbaufläche 
der DDR vom Käfer befallen 
waren und die Versorgung 
ernsthaft bedroht war. Und 
sogar im Bundestagswahl-
kampf 2005 kursierte in Anspie-
lung auf Schwarz-Gelb als 
Warnfarbe der Begriff „Kartof-
felkäferkoalition“. Unpolitisch 
und unumstritten ist, dass der 

Kartoffelkäfer seit Ansiedelung 
in Europa große Schäden 
angerichtet hat und als gefähr-
lich gilt. Und so heißt es bis 
heute für die Bauern, die 
Kartoffelpflanzen im Blick zu 
haben und rechtzeitig Vorkeh-
rungen zu treffen. Das kontinu-
ierliche Absammeln stellte 
lange Zeit die einzige Möglich-
keit dar, den Käfer zu beseiti-
gen. In organisierten Aktionen 
und mit Hilfe von Slogans wie 
„Sei ein Kämpfer, sei kein 
Schläfer, acht’ auf den Kartoffel-
käfer!“, sammelten vor und 
nach dem Krieg vor allem 
Schulkinder die Käfer und 
Raupen von den Pflanzen und 
konnten sich damit ein Ta-
schengeld verdienen. Diese 
Praxis verfolgte man auf dem 
Gebiet der DDR noch bis in die 
1960er Jahre hinein, und 
mancherorts gab es sogar extra 
schulfrei dafür. Daran erinnern 
sich noch viele ältere Menschen 
auf den Dörfern. Kamen später 
Pestizide auf den Acker, die 
nicht nur dem Kartoffelkäfer zu 
Leibe rückten, forscht man 
heute unaufhörlich an Varian-
ten, die den ökologischen 
Landbau zuträglich sind. 
Ideologisch, gesellschaftlich 
oder auch politisch gesehen, ist 
der Kartoffelkäfer seinen 
Artgenossen weit voraus und 
hat eine aufregende Vergangen-
heit. Er gilt als Meister der 
Anpassung, der sich seit 150 
Jahren nicht austricksen lässt 
und so die Einhaltung der 
Fruchtfolge auf den Feldern 
erwirkt. Also darum: ein Käfer 
mit Geschichte und Geschich-
ten! Bis bald im Bauernmuseum 
– ich freue ich auf sie!

Ihre Carola Hansche

I N FO
Bauernmuseum Blankensee 
Tel. 033731-800 11 
www.bauernmuseum- 
blankensee.de 
Facebook und Instagram 
Öffnungszeiten:  
Mi – Fr: 10.00 – 17.00 Uhr,  
Sa/ So/ Feiertag  
13.00 – 17.00 Uhr 
Einfach mal reinschauen…
Bauernmuseum Blankensee
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Denken wir an den aktuellen Monat, fallen uns sofort diese Zeilen 
ein: „April, April, der weiß nicht, was er will.“ Trebbin hinterlässt 
wenige Gedichte über sich. Dies nehmen wir zum Anlass, um es zu 
ändern und natürlich für Aufheiterung zu sorgen! Bringen Sie gerne 
Ihre Gedanken zu Papier*:

Trebbiner – kennste den?  
In Trebbin, wen kennen wir da? 
Fragen Kinder – jeden Monat und jedes Jahr. 
Auch „Touristen“ kommen her,  
schauen, entdecken alles und vieles mehr!
Nehmen wir die Lupe raus,  
strecken unsere Fühler aus. 
Gucken wir mal ganz genau 
und dann sind wir alle schlau‘. 
Persönlichkeiten aus Trebbin,  
kriegen wir gemeinsam hin:  
Herrmann Nitzschewitz war Autor, ja, 
sein Buch, aus 1493, überlebte sogar. 
Hans Clauert – gleich mit voran,  
den man überall im Ort finden kann! 
Wilhelm Hensel, in Trebbin, geboren –  
war zum Porträtist und Maler auserkoren. 
 
Die Scholle wurde konzipiert und erbaut**1,  
vom berühmten Architekten Bruno Taut.  
Galopp-Schulze fuhr mit dem Rad durchs Land, 
war dem einen oder anderen dadurch bekannt.  
 
Schottmüller war Bakteriologe, für die  
kleinste Kleinigkeit hatte er ein Ooje**2.  
Alle, von den genannten Leuten,  
hatten etwas zu bedeuten!  
 
Fast alle kamen aus Trebbin,  
sind echte Trebbiner und Trebbinerin.  
Nur Bruno kam nicht aus diesem Ort,  
er war nur kurz hier und gleich wieder fort.  
 
Sicherlich es gab noch mehr – 
doch der Platz ist begrenzt,  
ein neues Gedicht muss her!  
Kennen Sie noch jemanden – 
auf den man nicht verzichten kann?*  
 
Genießen Sie nun den April  
und wenn Gott es dann so will, 
wird bald die Stadtbibliothek offen sein,  
schauen Sie augenblicklich rein! 
Und jetzt genug vom Trebbingeseier,  

es grüsst herzlich Anika Heyer*

 „Hans Clauert“ 
Bibliothek

im April

Neuerscheinungen

Hannah Watson und Sean 
Longcroft  – „199 Berufe“ 
[Kinderbuch] 
Von der Ärztin bis zum Zimmer-
mann können Kinder in diesem 
Buch die verschiedensten 
Berufe entdecken. 

Teresa Simon –  
„Glückskinder“  
München 1945, auf dem 
Schwarzmarkt treffen sich alle, 
die nach Glück und ein wenig 
Leben suchen. Das Leben fängt 
neu an und zwei junge Frauen 
suchen ihre Hoffnung, dabei 
dürfen wir sie begleiten. 

Horst Evers – „Wer alles weiß, 
hat keine Ahnung"
Andere nennen es Alltag. Horst 
Evers nennt es Schikane. 
Geschichten aus dem Hier und 
Jetzt wunderbar eingefangen 

und etwas für die Lachmuskeln.   

Hans Rath – „Halb so wild“    
Adam wollte sich von einem 
Herzanfall, seiner Ehe und 
seinem Job erholen, doch eine 
lebensrettende Begegnung 
erweist sich als größeres 
Problem.          

Susanne Matthiessen – „Oze-
lot und Friesennerz. Roman 
einer Sylter Kindheit“   
Sylt ein faszinierender, gefährli-
cher Abenteuerspielplatz, der 
von außergewöhnlichen 
Menschen bevölkert wurde. 
Von all diesen Begegnungen 
und dem Verlust der Heimat, 
davon erzählt dieses Buch. 

Gute Unterhaltung wünscht Ihre 
„Hans Clauert“ 

Stadtbibliothek Trebbin

* Dicht – Dichter: Über zahlreiche Zusendungen bis zum 1.11.21, von gro-
ßen und kleinen Dichtern, freuen wir uns. Zusendung mit ihren Vor- und 
Zunamen und Hinweis, ob Veröffentlichung gewünscht wird, an:  
1. Trebbiner Dichter-Wettbewerb, Stadtbibliothek Hans Clauert, Goethestr. 
19, 14959 Trebbin.   
**1: erbaut sicher von Firmen der Region;  
**2: Ooje = brandenburgische Formulierung für Auge

Lesetipps der Bibliothek und  
Aufruf zum Wettdichten für Trebbin
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Früherkennungsuntersuchungen –  
Ihr Kind ist da – wir gratulieren!
Auch wenn Ihr Kind kernge-
sund ist und sich prächtig 
entwickelt – gehen Sie auf 
jeden Fall zu den Früherken-
nungsuntersuchungen. 
Für Babys und Kleinkin-
der sind insgesamt 
zehn Untersuchungen 
vorgesehen. Mit ihrer 
Hilfe können Entwick-
lungsverzögerungen oder 
Behinderungen frühzeitig 
erkannt und behandelt werden. 
Außerdem sind sie eine gute 
Gelegenheit, Vertrauen zu 
einem Kinderarzt zu fassen, 
bevor der Nachwuchs tatsäch-
lich einmal krank wird. Die 
ersten beiden „U´s“ hat Ihr 
Baby vermutlich schon im 
Krankenhaus erlebt; die dritte 
sollte in der vierten oder 
fünften Lebenswoche stattfin-
den. Im ersten Jahr folgen noch 
drei weitere, bei denen die 
körperliche und geistige 
Entwicklung des Kindes 
überprüft wird. 
Fragen Sie bei diesen Gelegen-
heiten ruhig nach, falls Sie 
etwas nicht verstehen. Und 
weisen Sie den Arzt darauf hin, 
wenn Ihnen selbst etwas 
auffällt, das Sie sich nicht 
erklären können. Lassen Sie 
sich auch über die Ernährung 
Ihres Babys informieren, 
besonders, wenn in Ihrer 
Familie Allergien, Asthma oder 
Hauterkrankungen vorkom-
men. Sie können zu Hause 
einen Merkzettel schreiben, 
damit Sie all Ihre Fragen parat 
haben. Rufen Sie den Kinder-
arzt ruhig auch zwischendurch 
an, wenn Sie etwas beunruhigt. 
Sie sprechen nicht so gut 
Deutsch? Fragen Sie nach, ob 
ein Mitarbeiter in der Praxis 

übersetzen kann oder bringen 
Sie selbst jemanden mit.
Weitere Themen im Elternbrief 
1 sind: „Einander kennen 

lernen“, „Gemeinsam 
einen Rhythmus 
finden“, „Warum Babys 
schreien“, „Drei-Mo-

nats-Koliken“, „Wenn´s 
mit dem Stillen mal nicht 

klappt“, „Unterstützung 
durch die Hebamme“, „Was ein 
Baby sonst noch braucht“, 
„Impfungen“, „Elternzeit“ und 
„Elterngeld“.
Die kostenlose Verteilung der 
ANE-Elternbriefe im Land 
Brandenburg wird gefördert 
durch das Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Integrati-
on und Verbraucherschutz 
(MSGIV). Interessierte Eltern 
können diesen und alle weite-
ren Briefe kostenfrei über die 
Internetpräsenz des Arbeits-
kreises Neue Erziehung e. V. 
www.ane.de, oder per E-Mail 
an ane@ane.de, über eine 
Sammelbestellung in Ihrer Kita 
oder per Telefon 030-259006-35 
bestellen. Die Elternbriefe 
kommen altersentsprechend 
bis zum 8. Geburtstag in 
regelmäßigen Abständen nach 
Hause, auch für Geschwister-
kinder.

Sabine Weczera M.A.
Elternbriefe Brandenburg

ELTERNBRIEF

1 Monat

Nr. 1

Der Trebbiner Anzeiger mit Amtsblatt erscheint monatlich in einer 
Auflage von 5.000 Exemplaren.
Darüber hinaus gibt der Heimatblatt Brandenburg Verlag viele 
weitere Ortszeitungen heraus. In Ihrer Nähe:
•	Rundschau Blankenfelde-Mahlow	 12.600 Exemplare
•	Pelikan-Post Luckenwalde	 12.100 Exemplare
•	Ludwigsfelder Bote	 14.300 Exemplare
•	Nuthetaler Gemeindekurier mit Amtsblatt	 4.800 Exemplare
•	Nuthe-Urstromtaler Nachrichten mit Amtsblatt	 3.400 Exemplare
•	Allgemeiner Anzeiger Rangsdorf	 5.100 Exemplare
•	Anzeiger für Zossen	 8.400 Exemplare
Alle weiteren Informationen unter www.heimatblatt.de.

Annett Thieme
Tel.:	 (033 731) 320 164
Mobil: 	 (0174) 968 37 18
E-Mail: 	 thieme.noack@heimatblatt.de

LOKALER GEHT‘S NICHT.
Ortszeitungen vom Heimatblatt Brandenburg Verlag

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen mit einer  
Anzeige bzw. mit einem Firmenporträt im

TREBBINER ANZEIGER
oder in einer unserer anderen Ortszeitungen  
in Ihrer Nachbarschaft. Die Verteilung erfolgt  

flächendeckend an die Haushalte. 

Auch wenn Sie sich per Familienanzeige 
(Geburtstag, Hochzeit, Todesfall) mitteilen wollen, 

wenden Sie sich an unsere Medienberaterin!

Ich
berate Sie

gern!

IMPRESSUM TREBBINER ANZEIGER – AMTSBLATT FÜR DIE STADT TREBBIN

Herausgeber und Verlag: 
Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH, Werftstraße 2, 10557 Berlin

Telefon (030) 28 09 93 45, Fax: (030) 57 79 58 18
E-Mail: redaktion@heimatblatt.de, www.heimatblatt.de

Objektleitung und verantwortlich für den Gesamtinhalt: 
Ines Thomas

Vertrieb: Deutsche Post

Verantwortlich für den Inhalt des Amtsblattes:
Stadt Trebbin, Der Bürgermeister

Markt 1-3, 14959 Trebbin
Telefon (03 37 31) 84 20, Fax: (03 37 31) 84 290, www.stadt-trebbin.de

Die nächste Ausgabe erscheint am 19. Mai 2021
Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am 6. Mai 2021.

sucht Grundstücke
Bauland, Entwicklungsfl ächen, 

bebaute Grundstücke, 
Waldumwandlungsfl ächen

 Bieten Sie uns alles an!
Maklerfrei, keine Arbeit, keine 

Kosten für den Verkäufer!

 033762 – 206047
LebensTraum Projekt GmbH

15738 Zeuthen Kirschenallee14

Baumfällung
und 
Baumpfl ege
mit Seilklettertechnik
 Totholzentfernung
 Obstbaumschnitt
 Sturmschaden- 
    beseitigung
 Problemfällung

Mail: info-IundB@web.de
Beuthener Str. 7f / 14959 Trebbin OT Glau

Mobil:    0163 313 53 03

R. Domke
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Kressebeete, Osterfreuden,  
Grobiane in der AWO Kita Sonnenblume
Die Hummelchen beobachten 
mit Freude die Veränderungen 
der Natur. Um dieses Wachsen 
hautnah zu beobachten, gibt es 
am Fenster eine selbst gestalte-
te Beobachtungsstation. Die 
große Anteilnahme wurde von 
den Erzieherinnen erweitert, in 
dem Kressebeete angefertigt 
wurden. Das war für unsere 
Kleinen eine große Herausfor-
derung, aber eine noch größere 
Freude, als die Beete fertig 
waren. Die Beete durften die 
Kinder mit nach Hause neh-
men. Wenn die kleinen Pflan-
zen groß genug sind, können sie 
auf ein Butterbrot gestreut und 
gegessen werden. 
Die Lust auf Farben war auch 
bei den Hummelchen nach dem 
langen Winter spürbar. Und so 
gestalteten die Kinder bunte 
Eier aus farbigem Reis, einer 
Marmoriertechnik mit Hilfe 
eines Handschuhs und Farbe 
oder ganz klassisch mit dem 
Pinsel. So viel farbenfrohe Eier 
lassen die Osterzeit ganz schnell 
näherkommen. 
Auch bei den Wackelzähnen 
war die Vorfreude auf das 
Osterfest groß. So haben wir 
Forsythienzweige in unserem 
Kitagarten geschnitten und sie 
in die Blumenvasen auf unse-

ren Esstischen im Kinderrestau-
rant gesteckt. Daran haben die 
Wackelzähne bunte Eier 
gehangen und ihre farbenfroh 
gestalteten Frühlingsgläser 
darunter gestellt. Auch unseren 
Kitagarten und Vorgarten 
haben wir mit bunten Osterei-
ern geschmückt. Eier wurden 
marmoriert. Die Wackelzähne 
hatten so viel Spaß bei der 
Herstellung der Weihnachts-
baumanhänger, dass sie 
ebensolche Anhänger für den 
Osterstrauch anfertigen 
wollten. Osteranhänger wurden 
beschafft und so gingen viele 
Wackelzähne an die Arbeit- 

Wundervoll!
Ein riesengroßes DANKESCHÖN 
geht an dieser Stelle an die 
Firma Metallbau Rehmann, 
Stephan Kuhl und Grit Reh-
mann-Kuhl, in Wiesenhagen. 
Für eine geschenkte Kindergar-
tenschaukel aus einer anderen 
Kita mussten an die Halterun-
gen Verlängerungen ange-
schweißt werden, um diese 
wieder einbetonieren zu 
können. Völlig unproblema-
tisch, zeitnah und ohne Kosten 
wurde unser Wunsch erfüllt. 
Die Sonnenblumenkinder 
freuen sich!
Leider müssen wir dieses Mal 

auch von unerfreulichen 
Dingen in unserer Kita berich-
ten. Mit großem Engagement 
und in Gedanken beieinander 
sein zu können während der 
Corona-Zeiten, haben viele 
Sonnenblumenkinder Steine 
bemalt, Blumenstecker herge-
stellt und aus Steinen zusam-
mengefügte Tiere angefertigt, 
um damit unseren Vorgarten 
und die Treppe zu schmücken. 
An einem selbstgestalteten 
Holzzaun waren von den 
Kindern gemalte Sonnenblu-
men angepinnt. So kamen wir 
alle, Groß und Klein, gesund am 
Montag (22. März) in unsere 
Kita und mussten entsetzt 
feststellen, dass ein oder mehre-
re Grobiane in unserem Vorgar-
ten gewütet haben. Den 
Frühlingsboten Krokusse 
wurden die Blüten herausgeris-
sen, die bunten Ostereier an 
den Sträuchern wurden abge-
macht und zertreten, Blumen-
stecker und Steintiere zerstört. 
Alle Sonnenblumenbilder 
waren vom Zaun abgerissen 
und vernichtet. So ETWAS 
möchten wir nicht noch einmal 
erfahren!
Auf eine bunte Frühlingszeit 
freuen sich alle Sonnenblumen-
kinder. Bis zum nächsten Mal!
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Veredeln von Gemüse 
Pflegetipps von Gärtnermeister Wießner aus dem Rosengut Langerwisch

Bekannt ist das Veredeln von Obst-
gehölzen, Ziersträuchern und Rosen. 
Doch nur wenige Hobbygärtner kennen 
veredelte Gemüsepflanzen, die viele 
Vorteile gegenüber „normalen“ 
Gemüsepflanzen haben. Im-
mer öfter werden in Gar-
tencentern und Gärtnereien 
solche veredelten Pflanzen 
angeboten.

Die Vorteile von veredelten 
Gemüsepflanzen
•	Die Widerstandsfähigkeit gegen 

Krankheiten und Schädlinge ist grö-
ßer.

•	Der Ertrag ist höher und die Früchte 
sind im Geschmack aromatischer.

•	Wärmeliebende Tomaten, Gurken, 
Auberginen und Paprika können da-
durch weniger empfindlich gegen 
Kälte, Wind und Regen sein.

•	Da der Ertrag auf einer kleinen Fläche 
ergiebiger ist, eignen sich veredelte 
Gemüsepflanzen besonders für kleine 
Gärten, Balkon und Terrasse.

Bei welchen Gemüsepflanzen 
lohnt sich eine Veredelung?
Am häufigsten werden wärmeliebende 
Gemüsepflanzen veredelt, da diese im 

Garten dann für einen sicheren Ertrag 
sorgen. Dazu zählen Tomaten, Gurken, 
Paprika, Peperoni, Auberginen und 
Melonen. Wer bisher beim Anbau von 

schwer aufziehbaren Sorten wie 
Melonen oder Gurken wenig 

Erfolg hatte, sollte sein Glück 
noch einmal mit veredelten 
Sorten versuchen. Die Mi-
ni-Wassermelone ‚Mini Love‘ 

verspricht leckere, süße Früch-
te von bis zu 3,5 kg. Auch mit den 

Schlangengurken ‚Kiruns‘ und der Mini- 
Snack-Gurke ‚Mini Stars‘ werden Sie 
neue Maßstäbe setzen.

Die Gegenschnitt-Veredelung
Für Gurken wird meistens der Feigen-
blattkürbis verwendet. Bei dieser Ver-
edelungsart – in der Regel mit Gurken 
– werden Unterlagspflanze und Edel- 
reispflanze normal ausgesät. Haben die 
Keimlinge dann die richtige Größe und 
das erste Laubblatt, setzt man beide 
vorsichtig und eng zusammen in einen 
12er-Topf. Die Wurzeln dürfen dabei 
nicht beschädigt werden!

Das Veredeln geschieht folgen-
dermaßen: Auf der Seite zur Gurke 
hin schneidet man den Stängel der 

Unterlage schräg bis zur Hälfte von 
oben nach unten ein. Auf gleicher 
Höhe wird die Gurke zur Unterlage hin, 
ebenfalls schräg, von unten nach oben 
eingeschnitten. Danach schiebt man 
die Schnittflächen übereinander und 
fixiert sie mit Klammern. Ein Stützstab 
entlastet die Stelle und verhindert das 
Umknicken. Die veredelte Gemüse-
pflanze wird danach angegossen und 
in ein Kleingewächshaus oder unter 
eine größere Plastiktüte gestellt. Bitte 
vor direkter Sonne schützen!
Bis die beiden Pflanzen miteinander 
verwachsen sind, dauert es etwa zehn 
Tage. Danach wird die Verbindung ge-
kappt. Dazu wird der Stängel des Edel-
reises unterhalb der Veredelungsstelle 
sauber abgeschnitten, der Unterlagen-
trieb wird über der Veredelungsstelle 
abgeschnitten. Anschließend kann man 
die Pflanze normal weiter kultivieren 
bzw. auch schon ins Freie oder in das 
Gewächshaus auspflanzen.
Die Veredelung von Gemüsepflanzen ist 
theoretisch leicht erklärt, in der Praxis 
erfordert dieses Verfahren sehr viel 
Geduld und Erfahrung. Wem die nötige 
Expertise fehlt, kann auf bereits vere-
delten Pflanzen zurückgreifen, die im 
Gartencenter erhältlich sind.

 
Gartentipp 

April

ANZEIGE

Anett Milius
Beratungsstellenleiterin
Löwenstr. 2
14959 Trebbin

 (033731) 10935
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Frank Schulze Geschäftsführer

Tel. 033731 32500
Fax 033731 323189
Mobile 0173 5759291

Bahnhofstr. 13
14959 Trebbin

www.adt-trebbin.de
info@adt-trebbin.de

Start in die Grillsaison

Warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah. Die leckere Original 
Thüringer Rostbratwurst aus Kamsdorf vom Ostrand des Thüringer Schiefergebir-
ges kann ab sofort bei Detlef Scheibners „Partyservice und Imbiss“ im Nöhrings-
winkel 17 in Trebbin erworben werden. Perfekt zum Start der Grillsaison! Bei 
Abnahme von 50 Stück ist die Lieferung frei Haus im Umkreis von 25 km.

Lasst es euch schmecken. Euer Detlef Scheibner

Detlef ScheibnerParty- und LieferserviceParty- und Lieferservice

Trebbin • Nöhringswinkel 17
Tel. 033731 / 12630 oder 0171 / 9145718

• Hans Clauert-Braten aus dem Backschinken •
• gefüllter Ofenbraten mit erlesener Gewürznote •

• warmes und kaltes Buffet • 
• Plattenservice •

12
Jahre


